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Geschäftsordnung 
der Ärztekammer Nordrhein

Vom 11. Mai 1996

§ 1

Die Kammerversammlung wird gemäß § 4 Abs. 3 der
Satzung vom Präsidenten oder bei dessen Verhinderung
vom Vizepräsidenten einberufen.Außerordentliche Sit-
zungen, die von einem Drittel der Mitglieder der Kam-
merversammlung gemäß § 4 Abs. 2 der Satzung bean-
tragt worden sind, müssen innerhalb eines Monats ein-
berufen werden.

§ 2

Zu Beginn einer jeden Sitzung der Kammerversamm-
lung wird vom Vorsitzenden die Beschlußfähigkeit der
Kammerversammlung festgestellt. Darüber hinaus muß
die Beschlußfähigkeit während der Sitzung jederzeit
festgestellt werden, wenn es ein Mitglied der Kammer-
versammlung beantragt.

§ 3

(1) Die Tagesordnung wird vom Kammervorstand auf-
gestellt. Einsprüche gegen die Tagesordnung sind nur
bis zum Eintritt in diese zulässig. Über diese Einsprüche
entscheidet die Kammerversammlung mit einfacher
Mehrheit der Anwesenden.

(2) Anträge auf Erweiterung der Tagesordnung können
von jedem Mitglied der Kammerversammlung bis spä-
testens eine Woche vor der Sitzung schriftlich gestellt
werden. Die Kammerversammlung entscheidet über
diese Anträge vor Eintritt in die Tagesordnung mit ein-
facher Mehrheit der Anwesenden.

(3) Nach Eintritt in die Tagesordnung können Anträge
auf Erweiterung der Tagesordnung nur noch mit Zwei-
drittelmehrheit aller gewählten Mitglieder der Kam-
merversammlung beschlossen werden.

(4) Vorlagen und Berichte des Präsidenten sowie des
Kammervorstandes müssen jederzeit auch außerhalb
der Tagesordnung behandelt werden.

§ 4

Anfragen außerhalb der Tagesordnung, die ein Mitglied
der Kammerversammlung an den Präsidenten richtet,
können sofort mündlich oder müssen binnen 14 Tagen
schriftlich beantwortet werden. Anfragen an den Kam-
mervorstand sind spätestens binnen 14 Tagen nach des-
sen nächster Sitzung schriftlich zu beantworten.

§ 5

(1) Zum Wort berechtigt sind nur die Mitglieder der
Kammerversammlung, die Mitglieder des Kammervor-
standes, die Ressortleiter der Geschäftsführung und ge-
ladene Referenten, letztere nur zum Tagesordnungs-
punkt ihres Referates. Außerdem ist der Vertreter der
Aufsichtsbehörde zum Wort berechtigt.Geladene Gäste
können mit Zustimmung des Vorsitzenden das Wort er-
greifen.Andere Zuhörer dürfen das Wort nur durch Be-
schluß der Kammerversammlung, der mit Zweidrittel-
mehrheit zu fassen ist, erhalten.

(2) Der Vorsitzende erteilt das Wort in der Reihenfolge
der Wortmeldung. Er kann von dieser Reihenfolge im
Einverständnis mit den bereits vorgemerkten Diskussi-
onsrednern abweichen.

(3) Außerhalb der Reihe ist das Wort zu erteilen:
a) zu Anträgen zur Geschäftsordnung, insbesondere

1. Antrag auf Beschränkung der Redezeit
2. Antrag auf Schluß der Debatte
3. Antrag auf Vertagung des Tagesordnungspunktes
4. Antrag auf Übergang zur Tagesordnung
5. Antrag auf Ausschußberatung

b) dem Vertreter der Aufsichtsbehörde
c) dem Berichterstatter.
Der Vorsitzende kann jederzeit außerhalb der Redner-
liste das Wort ergreifen.

(4) Die Ausführungen erfolgen grundsätzlich in freier
Rede. Nur Berichterstatter dürfen schriftliche Ausar-
beitungen verlesen.

§ 6

Die Redezeit soll nicht länger als 10 Minuten betragen.
Die Kammerversammlung kann eine Verkürzung oder
Verlängerung der Redezeit mit einfacher Mehrheit be-
schließen. Berichterstatter können für ihren Bericht ei-
ne längere Redezeit beanspruchen.
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Geschäftsordnung der Ärztekammer Nordrhein
Die Kammerversammlung der Ärztekammer Nordrhein hat in ihrer Sitzung am 11. Mai 1996 aufgrund des § 23 des Heilberufsgeset-
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. April 1994 die nachstehende Geschäftsordnung beschlossen, die durch Erlaß des Mi-
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§ 7

Der Vorsitzende ist verpflichtet, für einen geordneten
Verlauf der Sitzung zu sorgen. Bei Unruhe ist nach ei-
nem Glockenzeichen des Vorsitzenden die Ruhe in der
Kammerversammlung sofort wiederherzustellen. Der
Vorsitzende kann die Kammerversammlung aufheben,
wenn er sich nicht mehr Gehör verschaffen kann. Nöti-
genfalls verläßt er den Präsidentenstuhl, wodurch die
Sitzung bis auf weiteres unterbrochen wird.

§ 8

(1) Der Vorsitzende hat die Pflicht, einen Redner, der
vom Beratungsgegenstand abweicht, zur Sache zu ru-
fen. Er ist berechtigt, dem Redner im Wiederholungs-
falle das Wort zu entziehen.

(2) Der Vorsitzende kann ein Mitglied der Kammerver-
sammlung, das den Anstand, die parlamentarische oder
akademische Sitte verletzt, von sich aus oder auf Antrag
eines Mitgliedes der Kammerversammlung zur Ord-
nung rufen. Der Vorsitzende ist von sich aus oder auf
Antrag eines Mitgliedes der Kammerversammlung be-
rechtigt, ein Mitglied der Kammerversammlung nach ei-
nem zweiten notwendig gewordenen Ordnungsruf von
der weiteren Teilnahme an der Sitzung auszuschließen.

(3) Über Einsprüche zu Absatz 1 und 2 entscheidet die
Kammerversammlung.

§ 9

Zuhörer haben sich jeder Willensäußerung während der
Sitzung zu enthalten. Wird durch ihr Verhalten der Ver-
lauf der Sitzung beeinträchtigt, so kann der Vorsitzende
einzelne oder alle Zuhörer von der weiteren Teilnahme
an der Sitzung ausschließen.

§ 10

(1) Anträge zu einem Tagesordnungspunkt müssen dem
Vorsitzenden schriftlich übergeben und von diesem der
Kammerversammlung mitgeteilt werden.

(2) Antragsberechtigt sind die Mitglieder der Kammer-
versammlung und des Kammervorstandes.

(3) Außer Anträgen zum Tagesordnungspunkt können An-
träge zur Geschäftsordnung gestellt werden, und zwar auf
a) Feststellung der Beschlußfähigkeit
b) Beschränkung der Redezeit
c) Schluß der Debatte
d) Vertagung des Tagesordnungspunktes
e) Übergang zur Tagesordnung
f) Ausschußberatung
g) Unterbrechung der Sitzung.

(4) Über Anträge wird mit einfacher Stimmenmehrheit
entschieden, soweit das Kammergesetz, eine Satzung
oder diese Geschäftsordnung nichts anderes bestim-
men. Ein Antrag gilt mit einfacher Stimmenmehrheit als
angenommen, wenn die Ja-Stimmen die Nein-Stimmen
übersteigen. Ein Antrag gilt als abgelehnt, wenn die
Nein-Stimmen die Ja-Stimmen übersteigen oder bei
Stimmengleichheit. Mitglieder der Kammerversamm-
lung, die sich der Stimme enthalten, werden lediglich zur
Feststellung der Beschlußfähigkeit mitgezählt.

(5) Anträge nach Absatz 3 Buchstabe a) bis f) können
jederzeit, jedoch ohne Unterbrechung eines Redners
gestellt werden. Anträge auf Schluß der Debatte oder
auf Übergang zur Tagesordnung können nur gestellt
werden, wenn mindestens 5 Diskussionsredner zum
gleichen Verhandlungsgegenstand gesprochen haben.
Anträge auf Schluß der Debatte gelten nur für den je-
weils in Beratung stehenden Punkt der Tagesordnung
und können nur von einem Mitglied der Kammerver-
sammlung gestellt werden, das zu diesem Tagesord-
nungspunkt noch nicht gesprochen hat. Alle Anträge
nach Absatz 3 Buchstabe a) bis f) sind vom Vorsitzen-
den sofort ohne Debatte zur Abstimmung zu bringen.
Es ist lediglich einem Redner für und einem Redner ge-
gen den Antrag das Wort zu erteilen. Alle übrigen An-
träge zu Punkten der Tagesordnung werden in der Rei-
henfolge des Eingangs vorgelesen und nach der Debat-
te unbeschadet der Vorschriften des § 11 Abs. 1  zur Ab-
stimmung gebracht.

§ 11

(1) Bei der Abstimmung muß die Frage an die Kam-
merversammlung durch den Vorsitzenden so gestellt
werden, daß sie mit ja oder nein zu beantworten ist. Da-
bei ist der Grundsatz maßgebend, daß der weitergehen-
de Antrag vor dem minder weitgehenden und der Abän-
derungsantrag vor dem Hauptantrag den Vorzug haben.
Während der Abstimmung sind Wortmeldungen oder
Wortergreifungen unzulässig. Die Abstimmung beginnt,
wenn der Vorsitzende zur Abgabe der Stimmen auffor-
dert. Sie endet mit einer entsprechenden Feststellung
des Vorsitzenden. Bei Abstimmungen gehen 
a) Anträge auf Vertagung
b) Anträge auf Übergang zur Tagesordnung
c) Anträge auf Ausschußberatung
in vorstehender Reihenfolge, auch wenn sie später ge-
stellt werden, allen übrigen Anträgen vor.

(2) Die Abstimmung kann öffentlich oder geheim erfol-
gen.

(3) In der Regel geschieht die Abstimmung öffentlich,
und zwar durch Erhebung einer Hand mit Feststellung
der Ja- und Nein-Stimmen und der Stimmenthaltungen.
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(4) Schriftliche geheime Abstimmung hat zu erfolgen,
a) wenn der Vorsitzende sie für erforderlich hält oder
b) wenn sie von einem Mitglied der Kammerversamm-

lung beantragt wird und dieser Antrag von minde-
stens vier weiteren Mitgliedern unterstützt wird.

Sie geschieht durch Einwurf der Stimmzettel in einen
geeigneten Behälter. Der Vorsitzende bestimmt 4 An-
wesende zum Auszählen der Stimmen. Das Ergebnis ist
sofort nach Feststellung von dem Vorsitzenden be-
kanntzugeben.

(5) In eigener Sache darf ein Mitglied der Kammerver-
sammlung nicht mitstimmen. Dies gilt nicht für Wahlen.

(6) Wer bei der Abstimmung nicht anwesend ist, kann
weder vor Beginn der Abstimmung noch nach Beendi-
gung der Abstimmung seine Stimme abgeben. Stimm-
übertragung ist nicht zulässig.

§ 12

Die Sitzung der Kammerversammlung wird geschlos-
sen, wenn die Tagesordnung erledigt ist oder die Mehr-
zahl der Mitglieder der Kammerversammlung es be-
schließt. Der Vorsitzende kann die Verhandlung bis zur
Dauer einer Stunde oder mit Zustimmung der Mehrheit
der Mitglieder der Kammerversammlung für eine län-
gere Zeit unterbrechen.

§ 13

Über die Verhandlungen der Kammerversammlung ist
eine Niederschrift zu fertigen, die den Wortlaut der Be-
schlüsse und die Abstimmungsergebnisse enthalten
muß. Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden und einem
Schriftführer zu unterzeichnen. Sie wird in angemesse-
ner Frist allen Mitgliedern der Kammerversammlung
sowie der Aufsichtsbehörde übersandt.

§ 14

Diese Geschäftsordnung tritt am Tag nach der Veröf-
fentlichung im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-
Westfalen in Kraft. Gleichzeitig wird die Geschäftsord-
nung der Ärztekammer Nordrhein v. 28.7.1956 (SMBl.
NW. 21220) aufgehoben.

Genehmigt.

Düsseldorf, den 11. Juli 1996

Ministerium 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales

des Landes Nordrhein-Westfalen
Im Auftrag

(Dr. Erdmann)

Die Kammerversammlung der Ärztekammer Nord-
rhein hat in ihrer Sitzung am 11. Mai 1996 aufgrund des
§ 23 des Heilberufsgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 27. April 1994 (GV. NW. S. 204/
SGV. NW. 2122) die vorstehende Geschäftsordnung be-
schlossen, die durch Erlaß des Ministeriums für Arbeit,
Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-West-
falen vom 11. Juli 1996 – V B 3 – 0810.41 – genehmigt
worden ist.

Diese Satzung wird hiermit ausgefertigt und im Mini-
sterialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen bekannt-
gemacht.

Düsseldorf, den 22. Juli 1996

Der Präsident
Prof. Dr. med. Jörg-Dietrich Hoppe

- MBl. NW. 1996 S. 1630
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Auch für Eintragungen in Internetver-
zeichnisse gilt die Berufsordung

In jüngster Zeit bieten zunehmend Unternehmen Ärztinnen und
Ärzten Eintragungen in das Internet an. Dabei handelt es sich ins-
besondere um die Aufnahme in Ärzteverzeichnisse oder Arzt-
suchsysteme, die Internetbenutzern zur Verfügung stehen sollen.
Oftmals werden sogenannte „Grundeinträge“ kostenlos angebo-
ten. Darüber hinaus sollen zusätzliche Einträge erkauft werden
können.
Wir möchten an dieser Stelle auf die ärztliche Pflicht zur Beach-
tung der Berufsordnung auch bei der Nutzung von abrufbaren Da-
tennetzen wie z. B. dem „Internet“ hinweisen.
Die Berufsordnung für die nordrheinischen Ärztinnen und Ärzte
(BO) regelt, daß Ärztinnen und Ärzten berufswidrige Werbung un-
tersagt ist. In für die Öffentlichkeit bestimmte Informationsme-
dien dürfen Sie sich nur eintragen lassen, wenn diese folgenden
Anforderungen gerecht werden:

1. Sie müssen allen zu den selben Bedingungen gleichermaßen
mit einem kostenfreien Grundeintrag offen stehen;

2. die Eintragungen müssen sich auf ankündigungsfähige Be-
zeichnungen beschränken (§ 34 BO);

3. in das Verzeichnis oder in das für die Ärzteschaft stehende Teil-
verzeichnis dürfen ausschließlich Ärztinnen und Ärzte aufge-
nommen werden (§ 33 Abs. 4 BO).

Ankündigungsfähig sind nur Bezeichnungen, die als ankündi-
gungsfähig in der Berufsordnung ausdrücklich zugelassen sind.
Bezeichnungen nach der Weiterbildungsordnung sind nur führ-
bar, soweit sie als führbar erklärt wurden.
Gemäß § 33 Abs. 4 Satz 2 BO darf eine ärztliche Mitwirkung an
der Erstellung von Verzeichnissen, die nicht diesen Anforderun-
gen entsprechen, nicht erfolgen.
Die Ärztekammer wird bei Kenntnisnahme Unternehmen, die
problematische oder zur Täuschung geeignete Angebote ma-
chen, anschreiben und auf die berufsrechtlichen Vorschriften hin-
weisen. Ärztinnen und Ärzte, die sich mit Angaben eintragen las-
sen, die nicht berufskonform sind, müssen mit einem berufsauf-
sichtsrechtlichen Verfahren rechnen.

Christina Hirthammer-Schmidt-Bleibtreu 
- Justitiarin -


